
Vollmacht an eine dritte Person zur Hauptversammlun g  

der Girindus Aktiengesellschaft am 11. August 2010  

 
Allgemeine Hinweise: 

Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte, z. B. durch 
ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten lassen. Auch im Fall einer 
Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den in der Einberufung der Hauptversammlung beschriebenen 
Bestimmungen (siehe Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG sowie Erklärung von dessen Bedeutung)“) erforderlich. 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform (§ 126 b BGB), sofern nicht Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 AktG gleichgestellte Institute, 
Unternehmen und Personen bevollmächtigt werden. Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder 
diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Instituten, Unternehmen und Personen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, 
die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Wir bitten Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 
oder ein anderes der nach § 135 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen und Personen mit der Stimmrechtsausübung 
bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann am Tag der Hauptversammlung durch den 
Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B. als eingescanntes Dokument im pdf-Format) übermittelt werden: 

Girindus Aktiengesellschaft  Telefax:  +49 (0)89 889 690 655 
c/o Better Orange IR & HV AG  E-Mail:   girindus@better-orange.de 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, 
welche nach der form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Es kann auch das nachfolgende Formular verwendet 
werden. 

Vollmachtgeber: 

Eintrittskarte-Nr.:   _________________________________________________________________________ 

Anzahl Aktien:   _________________________________________________________________________ 

Name des Vollmachtgebers: _________________________________________________________________________ 

Vorname des Vollmachtgebers: _________________________________________________________________________ 

Wohnort des Vollmachtgebers: _________________________________________________________________________ 

Bevollmächtigter und Vollmacht: 

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir, ggf. unter Widerruf einer von mir/uns bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, 
Herrn/Frau 
 

Name des Bevollmächtigten: _________________________________________________________________________ 

Vorname des Bevollmächtigten: _________________________________________________________________________ 

Wohnort des Bevollmächtigten: _________________________________________________________________________ 

mich/uns in der Hauptversammlung der Girindus Aktiengesellschaft am 11. August 2010 unter Offenlegung meines/unseres 
Namens zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein. 
 
 

___________________________   ____________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift des/der Vollmachtgeber(s) bzw. Abschluss der Erklärung 

Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung steht Ihnen un sere Hotline montags bis freitags von 9:00 bis 17:0 0 Uhr 
unter der Telefon-Nr. +49 (0)89 / 889 690 620 zur V erfügung. 
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